
Förderungen der Gemeinde für Alternativenergieanlagen  
im Rahmen der Wohnbauförderung 

lt. GR-Beschluss vom 23.06.2023 
 
Förderungswerber: 
 
________________________________________ 

Name 

 
________________________________________ 

Adresse 

 
________________________________________ 

PLZ Ort 

 
Ausmaß der Förderung: 

Die Maßnahmen B1 bis B13 werden von der Gemeinde mit fixen Beträgen wie folgt gefördert (bei Zutreffen von 2 oder 

mehreren der unter B1 bis B13 angeführten Maßnahmen, sind diese zu addieren.) 

 

Nr. Maßnahme 
Förderungs-

betrag der Gde.  
Geförderte 
Maßnahme 

B1 Warmwasserwärmepumpen € 200,--  

B2 
Thermische Solaranlage für 
Warmwasserbereitung 

€ 250,--  

B3 
Heizungswärmepumpen (Erd- oder 
Wasserwärmepumpen) 

€ 350,--  

B4 Heizungswärmepumpen (Luftwärmepumpen) € 350,--  

B5 
Heizungswärmepumpen (Hybrid- und bivalent 
betriebene Wärmepumpen) 

€ 250,--  

B6 
Thermische Solaranlage für 
Heizungsunterstützung 

€ 200,--  

B7 Hauszentralheizung über Biomasse € 400,--  

B8 
Sonstige Anlagen zur Abdeckung des 
Raumwärmebedarfs (z.B. Kachelöfen) auf 
Basis erneuerbarer Energie 

€ 200,--  

B9 Fernwärmeanschlüsse € 350,--  

B10 
Komfortlüftung (mechanisch kontrollierte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 

€ 200,--  

B11 Regen- oder Brunnenwassernutzungsanlage € 250,--  

B12 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 
bestehender Biomasseanlagen 

€ 100,--  

B13 
Photovoltaikanlagen mit einer Höchstleistung 
von 10 Kilowatt peak 

€ 100/kw-peak  

  Gesamtsumme  

Beilage: 

• Vorlage eines Nachweises, dass die vom Amt der Bgld Landesregierung zugesicherte Förderung zur Gänze 
flüssig gemacht worden ist 

• Bei Photovoltaikanlagen: Nachweis der Fertigstellung der Photovoltaikanlage (Foto) sowie Vorlage der 
Einspeisegenehmigung 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 



Datenschutzmitteilung 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben erhobenen Daten zur Erfüllung des Förderantrages verarbeitet 
werden. Der Zweck der Verarbeitung ist die Bearbeitung und Abwicklung der Förderung für 
Alternativenergieanlagen der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf. Die Daten dienen ausschließlich der 
Bearbeitung und Abwicklung der Auszahlung der Förderung für Alternativenergieanlagen der Gemeinde 
Frankenau-Unterpullendorf. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies durch gesetzliche 
Pflichten nötig ist. Wir speichern die Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten dieses 
vorsehen.  
Ich bin darüber informiert, dass ich das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten, Berichtigungen, 
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung der Daten habe/n. Es besteht die Möglichkeit der Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 
Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen 
Union, Verordnung (EU) Nr. 206/679, ist die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf, Frankenau 108, 7361 
Frankenau,02615/87278, post@frankenau-unterpullendorf.bgld.gv.at 
Alternativ können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, post.datenschutz@bgld.gv.at wenden.  

 
 

mailto:post@frankenau-unterpullendorf.bgld.gv.at
mailto:post.datenschutz@bgld.gv.at

